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das Bestreben der Wohnungsbaugenossenschaft „glück auf“ gera eg ist es, allen Mitgliedern/Mietern ein 
gutes, sicheres und sozial verträgliches Wohnen im genossenschaftlichen sinne zu gewährleisten.

die Erfüllung dieser aufgaben setzt eine aktive Mitarbeit und ein gegenseitiges Verständnis aller Bewohner 
voraus.

diesem Zweck soll die Beachtung und Einhaltung der Hausordnung dienen, die gleichwohl die gemeinsamen  
Interessen von Mitgliedern/Mietern und Vorstand ausdrückt und durch nachstehende festlegungen Be-
standteil des nutzungsvertrages ist.

1. Umgang mit dem genossenschaftlichen Eigentum

1.1 das Mitglied/der Mieter darf die von der genossenschaft überlassene Wohnung nur zu Wohnzwecken 
nutzen.

1.2 alle Mieträume sowie die zur gemeinsamen Benutzung bestimmten räume sind schonend und pfleg-
lich zu behandeln und ausreichend zu belüften.

1.3 Jegliche bauliche Veränderung der Mieträume und der gemeinschaftlich benutzten räume, wie:

 -  anbringen von Verkleidungen, anbau und Verglasungen an Balkonen und loggien,

 -  Veränderungen der farblichen gestaltung von Hauseingangszonen, Wohnungseingangstüren zum  
 Treppenhaus und fensteraußenanstrichen,

 -  anbringen von rollläden und Markisen, 

 -  anbringen von jeglichen antennen, 

 -  Veränderung der sanitärtechnik, 

 -  anbau von ablufthauben mit anschluss in einem schornstein,

 bedürfen der antragstellung und genehmigung durch den Vorstand.

1.4 Jegliches anbringen von firmentafeln, schaukästen, automaten und gewerblichen schildern im und 
am Haus bzw. außenanlagen ist ohne genehmigung des Vermieters nicht gestattet.

1.5 Bei drohendem unwetter sind alle fenster und Türen geschlossen zu halten.

1.6 Mit Eintritt der frostperiode und in der Winterzeit sind kellerfenster stets verschlossen zu halten. Zur 
Vermeidung von frostschäden treffen die Mitglieder/Mieter in ihren Wohnungen die üblichen und not-
wendigen Vorkehrungen, um das Einfrieren von Wasser- und abflussleitungen, Toiletten und Bade-
anlagen zu verhindern.

1.7 für schuldhaft herbeigeführte schäden an genossenschaftseigentum haftet das Mitglied/der Mieter, 
bzw. ggf. der Verursacher.

1.8 das Verlegen von nicht atmungsaktiven Belägen auf dem Balkon sowie das schließen von projekt-
mäßigen fugen sind untersagt.



2. Vermeidung von ruhestörenden Lärm
2.1 unnötiges Hupen, laufenlassen von Motoren (insbesondere zur nachtzeit) auf dem grundstück der 

Wohnungsbaugenossenschaft ist untersagt.

2.2 das Hacken von Holz im keller und in den gemeinschaftlich genutzten räumen ist untersagt.

2.3 rundfunk- und fernsehgeräte sowie andere Tongeräte sind auf Zimmerlautstärke zu stellen. das glei-
che gilt auch für das Musizieren in der Wohnung. festlichkeiten aus besonderem anlass, die sich über 
22.00 uhr hinaus erstrecken, sollen den betroffenen Hausbewohnern rechtzeitig angekündigt werden.

2.4 die gegenseitige rücksichtnahme erfordert die Vermeidung ruhestörenden lärms, insbesondere vor 
8.00 uhr, in der Mittagszeit und nach 22.00 uhr. den Hausbewohnern ist deshalb die Benutzung von 
lärmerzeugenden geräten, wie schlagbohrmaschinen, anlagen und Vorrichtungen an sonn- und  
feiertagen untersagt. 

 sie haben dafür die wie folgt festgelegten Zeiten zu nutzen:
 montags bis freitags 8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 19.00 Uhr
 sonnabends 8.00 – 12.00 Uhr und 15.00 – 18.00 Uhr
 diese festlegung gilt gleichfalls auch bei neubezug von Wohnungen.

 Baumaßnahmen seitens des Vermieters, bedingt durch Havarien, Modernisierung bzw. sanierungs-
maßnahmen sind hiervon ausgenommen.

2.5 Belästigende geräusche sind in Hinblick auf die ruhe und gegenseitige rücksicht zu vermeiden.

 kinder sollen möglichst auf den spielplätzen spielen. spiel und sport in den anlagen muss auf die an-
wohner und die Bepflanzung rücksicht nehmen. lärmende spiele und sportarten (z. B. fußballspiel) 
sind auf dem unmittelbar an die gebäude angrenzenden freiflächen, im Treppenhaus und in sonstigen 
nebenräumen nicht gestattet.

3. Reinigung und Pflege
3.1 dem Mitglied/dem Mieter obliegen die sauberhaltung, die richtige Belüftung und die Pflege der ihm 

anvertrauten Wohnung, einschließlich nebenräume.

3.2 das ausschütteln und das ausklopfen von sachen jeglicher art, das Werfen von gegenständen und das 
ausschütten von Wasser aus dem fenster oder vom Balkon sind zu unterlassen.

3.3 das Trocknen von Wäsche ist auf dem Balkon nur unterhalb der Balkonbrüstung gestattet.

3.4 Mit rücksicht auf die gesamtheit der Hausbewohner und im Interesse einer ordnungsgemäßen Be-
wirtschaftung des Hauses und der Wohnung bedarf das Mitglied der vorherigen Zustimmung der  
genossenschaft, wenn es Tiere hält, soweit es sich nicht um übliche kleintierhaltung handelt (z. B. fische, 
Hamster, Vögel).

3.5 abfälle und dergleichen dürfen nicht in das Wc oder spülbecken entsorgt werden. Es ist alles zu tun, 
um Verstopfungen der abflussleitungen zu vermeiden.

3.6 das füttern von Tauben und katzen von der Wohnung aus und auf den grundstücken der genossen-
schaft ist untersagt.

3.7 Verschmutzungen und Beschädigungen im Treppenhaus, die durch umzüge und Baumaßnahmen 
von Mitgliedern/Mietern entstehen, sind von dem Verursacher sofort zu beseitigen. ansonsten erfolgt  
die kostenpflichtige reinigung und Wiederinstandsetzung durch den Vermieter, zu lasten des Verur-
sachers.
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4. Außenanlagen
4.1 die grünanlagen sowie kinderspielplätze und sandkästen sind im Interesse aller Hausbewohner  

schonend zu behandeln.

4.2 In den außenanlagen dürfen keine ablagerungen vorgenommen werden. Hausmüll ist in den dafür 
bereitgestellten containern zu entsorgen.

4.3 kraftfahrzeuge aller art dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Plätzen geparkt und/oder abgestellt 
werden. unberechtigt abgestellte fahrzeuge können durch den Vermieter zu lasten des Verursachers 
abgeschleppt werden. das Parken, reparieren und Waschen der fahrzeuge auf grün- und rasenflächen 
ist verboten.

 gleiches gilt für das Moped- und das fahrradfahren in diesem Bereich. rettungs- und Wirtschaftsfahr-
zeugen muss eine ungehinderte durchfahrt auf den Wirtschaftswegen gewährleistet werden.

4.4 Hunde sind außerhalb der Wohnung an der leine zu führen. Hunde- und katzenhalter sind verpflichtet, 
Verunreinigungen innerhalb und außerhalb des gebäudes zu vermeiden und im falle einer etwaigen 
Verschmutzung diese sofort zu beseitigen.

5. Sicherheitsvorkehrungen
5.1 die Brandschutzbestimmungen sind in den Wohnungen, dem Boden und in den kellerräumen grund-

sätzlich einzuhalten.

5.2 Motor- und kleinkrafträder dürfen im Haus- und kellerbereich nicht untergestellt werden. das lagern 
von feuergefährlichen, leicht entzündbaren sowie geruchsverursachenden stoffen in den Wohnungen, 
dem Boden und in den kellerräumen ist untersagt. Boden und keller dürfen nur mit geschlossenem 
licht betreten werden. das rauchen ist dort verboten.

 das ablagern von kühlschränken, Waschmaschinen und sonstigem grobmüll ist in den abstellräumen 
und Hauseingangszonen der Häuser untersagt. Bei nichteinhaltung dieser festlegung erfolgt eine  
kostenpflichtige Entsorgung zu lasten des Verursachers.

5.3 Heizkörper dürfen während der kalten Jahreszeit, auch bei längerer abwesenheit des Mieters, nicht voll 
abgedreht werden, sondern müssen in der stellung „frostschutzsicherung“ (*) verbleiben.

5.4 Blumenkästen an fenstern, loggien und Balkonen sind sachgemäß und sicher anzubringen und dürfen 
zu keiner Verschmutzung der fassade führen.

5.5 dächer dürfen nicht betreten werden. Zugangsleitern zum dach sind nicht zweckentfremdet zu nutzen 
oder zu entfernen. dachluken sind verschlossen zu halten.

5.6 schäden und Mängel in der Wohnung bzw. im Haus sind dem Vermieter bzw. Wohnungswirtschafter/
Hauswart sofort anzuzeigen. Treten schäden und störungen an den Versorgungsleitungen (gas, Wasser, 
strom oder Heizung) auf, so sind diese außerhalb der geschäftszeit der firma: 

   bauIntern Service GmbH 
   christian-schmidt-straße 11, 07545 gera 
   (Havariebereitschaftsdienst) 
   Telefon 0365 737980
 zu melden. 

 Missbräuchliche Inanspruchnahme des Havariebereitschaftsdienstes geht zu lasten des Verursachers.

5.7 Haus- und sonstige Hauszugangstüren (keller, Boden, Waschhaus) sind grundsätzlich geschlossen zu 
halten.

5.8 Bei längerer abwesenheit des Mieters soll dieser bei einer Person seines Vertrauens den Wohnungs-
schlüssel hinterlassen. Bei Verlust ist der Hauswart umgehend zu verständigen.

5.9 das grillen auf Balkonen, loggien und unmittelbar an gebäuden liegenden flächen ist nicht gestattet.



6. Gemeinschaftseinrichtungen/-räume

6.1 ordnung und sicherheit in den gemeinschaftseinrichtungen und -räumen ist zu gewährleisten. Eine 
zweckentfremdete nutzung ist untersagt.

6.2 Mess- und absperreinrichtungen (gasuhren, Wasserzähler, Elektrozähler, sicherungskästen, absperr-
einrichtungen) sowie Essenschieber müssen jederzeit zugänglich sein und dürfen nicht verstellt wer-
den, auch nicht in den Mieterkellern.

6.3 die fahrstuhlbenutzung erfolgt nach der gültigen Benutzerordnung. fahrstuhlbenutzung für umzugs-
zwecke ist 2 Tage vorher beim Hauswart anzumelden.

6.4 auf Treppen, fluren und in Hauseingängen dürfen gegenstände, insbesondere fahrräder und kinder-
wagen, nicht abgestellt werden.

6.5 nach nutzung des Trockenplatzes bzw. des Bodens zum Trocknen der Wäsche sind die Wäscheleinen zu 
entfernen.

7. Beauftragte des Vermieters

7.1 In jedem Wohngebiet sind Hauswarte eingesetzt. sie sind das Bindeglied zwischen Mitglied/Mieter 
und Vermieter. sie sind ansprechpartner für Probleme des Hauses und sind berechtigt, bei notwendig-
keit sofortmaßnahmen festzulegen, wenn es der sicherheit und der Herstellung von ordnung im Haus 
dient.

7.2 dem Vorstand sowie deren Beauftragte ist nach erfolgter ankündigung (min. 24 stunden vorher) das 
Betreten und das Besichtigen der Wohnung zu gestatten (rechtsgrundlage bildet § 809 BgB).

7.3 die kontrolle der Einhaltung der Hausordnung obliegt dem Hauswart und dem Beauftragten des Ver-
mieters.
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